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 Veröffentlicht am 28.11.2007

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §198 Abs2;

BAO §93 Abs2;

EStG 1988 §2 Abs3;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/13/0300 E 4. Juni 2003 RS 4

Stammrechtssatz

Die Quali9kation eines bestimmten wirtschaftlichen Erfolges unter eine bestimmte Einkunftsart ist kein Bestandteil des

Spruches des Einkommensteuerbescheides. Durch eine allenfalls unrichtige Quali9kation der genannten Einkünfte in

einem Bescheid ohne Auswirkung auf die Besteuerung wird ein Abgabep:ichtiger in seinen subjektiv-ö=entlichen

Rechten nicht verletzt.
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